Baudirektion
Kanton Zurich ARV/ T /2010

VERFUGUNG

vom 12. Januar 2010

Weiningen. Privater Gestaltungsplan Reech

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Weiningen stimmte am 11. Juni 2009 dem privaten Ge-
staltungsplan Reech zu. Gegen diesen Beschluss wurde geméss Rechtskraftbescheinigung
der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 14. August 2009 und des Bezirksrates
Dietikon vom 27. Juli 2009 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 31. August
2009 ersucht die Gemeinde Weiningen um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem privaten Gestaltungsplan Reech werden auf einer Fliche von rund 50'000 m* die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Realisierung eines weitgehend bodenunab-
hiangigen Intensivlandwirtschaftsbetriebes mit beheizten Treibhdusern und der notwendi-
gen Infrastruktur geschaffen.

Das an die Baurecycling- und Biomassenkraftanlage des Entsorgungszentrums Richi
Weiningen AG angrenzende Areal befindet sich ausserhalb der Bauzone in der Landwirt-
schaftszone. Nach dem kantonalen Richtplan wurde das Landwirtschaftsgebiet als Frucht-
folgefliche bezeichnet. Gemaiss regionalem Richtplan Limmattal wurde als konzeptionelle
Vorgabe der Landschaftsraum Limmat-Hasleren-Altberg in den Gemeinden Geroldswil
und Weiningen als okologischer Vernetzungskorridor festgelegt. Damit sollen insbe-
sondere die bestehenden Lebensrdume vermehrt vernetzt und 6kologische Ausgleichs-

flichen angelegt werden.

Damit der Intensivlandwirtschaftsbetrieb als zonenkonform geméss Art. 34 Abs. 2 lit. a der
Raumplanungsverordnung (RPV) gilt, haben die Bauten und Anlagen der Aufbereitung,
der Lagerung oder dem Verkauf landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Produkte zu
dienen und diirfen nicht industriell-gewerblicher Art sein. Zudem miissen die Produkte zu
mehr als der Hilfte auf dem Betrieb erzeugt werden. Diese Voraussetzungen werden durch

gezielte Massnahmen im Gestaltungsplan sichergestellt.
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Die fiir die bodenunabhingige Herstellung von landwirtschaftlichen Produkten geplanten
Treibhduser erfordern gemidss Art. 16a Abs. 3 RPG sowie Art. 37 und 38 RPV ein
Planungsverfahren. Die Grundsitze fiir die Ausscheidung von Zonen geméss RPG sind im
kantonalen Richtplan, Richtplantext Pt. 3.2.3 d) festgehalten. Der Gestaltungsplan ent-
spricht diesen richtplanerischen Grundsdtzen. Durch die vorgesehene Lage des Areals im
Limmattal, das von Baugebiet, Autobahn, Werkareal Richi AG und Wald umschlossen ist,
wird das Landschaftsbild nicht wesentlich beeintrichtigt. Fiir die geplante Nutzung mit
hohem Energieverbrauch wird die in unmittelbarer Ndhe vorhandene ortsgebundene Ab-
wirme der Baurecycling- und Biomassenkraftanlage des Entsorgungszentrums Richi
Weiningen AG verwendet. Somit kénnen die Fruchtfolgefldchen beansprucht werden. Das
Areal ist zu einem grossen Teil mit Altlasten belastet. Es werden keine Erholungsrdaume
beeintrichtigt.

Der fiir das Gestaltungsplangebiet geltende Waldgrenzenplan vom 4. November 2008
wurde mit Verfligung der Abteilung Wald vom 26. Mai 2009 festgesetzt. Mit der Geneh-

migung des privaten Gestaltungsplans Reech wird er rechtskriftig.

Der private Gestaltungsplan Reech umfasst den Situationsplan 1:500 und die Vorschriften.
Der erlduternde Bericht (nach Art. 47 RPV), der Bericht zu den Einwendungen und der
Baurechtsvertrag liegen vor.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

L Der private Gestaltungsplan Reech, dem die Gemeindeversammlung Weiningen am
11. Juni 2009 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II.  Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betrdagt Fr. 1'088.00 (104 103/83120.40.210)

und wird dem Rechnungsadressaten geméss Dispositiv Ziffer V auferlegt.

IMI. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Mit-

teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Gemeinde Weiningen wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6 und 89
PBG 6ffentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Anderungen

in der amtlichen Vermessung nachzufiihren.
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V. Mitteilung an den Gemeinderat Weiningen (fiir sich und zuhanden der beteiligten
Grundeigentiimern unter Beilage von sechs Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen und an das Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage
von je zwel Dossiers), an das Ingenieur- und Vermessungsbiiro SWR AG, Schonegg-
strasse 30, 8953 Dietikon (Nachfiihrungsstelle) sowie an den Rechnungsadressaten

Entsorgungszentrum Richi Weiningen AG, Im Riesentobel 1, 8104 Weiningen.

a3 ARV Amt flir
Ziirich, den 12. Januar 2010 Raumordnung und Vermessung
091080/Oca/Zst

Flr den Auszug:




Legende

Festlegungen

Baubereiche

Artikel

Art. 4 Abs. 1
Bereich Glashauser inkl. Vorplatze Art. 6 Abs. 1
Bereich Okonomie / Infrastruktur / Schulung Art. 6 Abs. 2
Bereich Zwischenlagerflache Bodenaushub Art. 6 Abs. 3
Bereich Hochstammbéaume / Art. 6 Abs. 4
Zwischenlagerflache Bodenaushub
Bereich 6kologischer Ausgleich Art. 16 Abs. 1
Bereich Versickerung Art. 6 Abs.5

Definition des gewachsenen Bodens fur Art. 7 Abs. 1lita

die entsprechenden Bereiche

Verkehrsbaulinien Art. 8 Abs. 1
Erschliessung Art. 9 Abs. 1
Waldabstand § 262 PBG Art.10 Abs. 1
Zuleitung Heizungswasser Art. 11 Abs. 1

55° Niedertemperatur von Biomassenkraftwerk

Wasserleitung neu Art.14 Abs.1+2

Wald

Rechtskraftige Verkehrsbaulinie
Hoéhenaufnahme bisheriges Gelénde
mégliche Bauten

mégliche Vorplatziiberdachung

best Kanalisation

best. Wasserleitung

Waldgrenze Art.10 / Art.13 Eidg. Waldgesetz
Neue Grenze

Aufzuhebende Grenze

Neue Katasternummer
Aufzuhebende Katasternummer

Kanton Zlrich
Gemeinde Weiningen

Amt fiir Raumordnung und Vermessung

Privater Gestaltungsplan Reech
eheizte Treibh&user
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Kanton Zrich
Gemeinde Weiningen

Privater Gestaltungsplan Reech
beheizte Treibhauser

Vorschriften

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am:

Namens der Gemeindeversammlung,

Der Prasident: Der Schreibex
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VVon der Baudirektion

genehmigt am: { 2, Jan. 2010 BDVNr. 7~ | A

Fur die Baudirektion:

Pl g A

Verfasser: Ingenieur- und Vermessungsbiro
SENNHAUSER, WERNER & RAUCH AG
Schoneggstrasse 30, 8953 Dietikon

Datum: 20. Marz 2009



Privater Gestaltungsplan Reech

Vorschriften

Die unterzeichneten Grundeigentiimer stellen, gestitzt auf §§ 85 ff PBG, den privaten Ges-
taltungsplan "Reech" auf mit folgenden Bestimmungen:

Art. 1

1) Rechtsgrundlage
fiir bodenunab-
hangigen Inten-
sivlandwirt-
schaftsbetrieb

Art. 2

1) Zweck

2) Nutzweise

3) Eigenproduktion
> 50%

Art. 3

1) Bestandteile

Art. 4

1) Perimeter

Art. 5

1) RPG; PBG,
BauO

Ziel

Mit dem privaten Gestaltungsplan wird im Sinne von Art. 16 RPG sowie
Art. 37 und 38 RPV die Rechtsgrundlage geschaffen, im Gebiet Reech ei-
nen bodenunabhéngigen Intensiviandwirtschaftsbetrieb mit beheizbaren
Treibhdusern zu realisieren.

Zweck

Der Gestaltungsplan bezweckt in erster Linie, die Abwarme aus dem an-
grenzenden Biomassenkraftwerk einem sinnvollen Verwendungszweck
zuzufuhren.

Die Bauten und Anlagen haben der Aufbereitung, der Lagerung oder dem
Verkauf landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Produkte zu dienen und
dirfen nicht industriell-gewerblicher Art sein.

Die auf dem Areal verkauften Produkte missen zu mehr als der Hilfte auf
dem Betrieb erzeugt werden.

Bestandteile

Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachstehenden Vorschriften und
dem zugehdrigen Plan Mst. 1:500 zusammen.

Geltungsbereich

Der im zugehdrigen Plan eingetragene Perimeter ist massgebend fiir den
Geltungsbereich der nachfolgenden Vorschriften.

Ergédnzendes Recht

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts Abweichendes bestimmen,
gelten die Vorschriften der Bauordnung (BauO) der Gemeinde Weiningen,
das Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie das eidg. Raumplanungsge-
setz (RPG).

22.02.0011
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Privater Gestaltungsplan Reech Vorschriften

Art. 6

1) Glashauser inkl.
Vorplétze (Berei-
che A und B)

2) Okonomie / Infra-
struktur / Schu-
lung (Bereich C)

3) Zwischenlager-
flache Boden-
aushub

4) Hochstamm-
baume / Zwi-
schenlagerflache
Bodenaushub

5) Versickerung

Bereiche

Die im Plan eingetragenen Bereiche 'Glashauser inkl. Vorplatze' (Bereiche
A und B) begrenzen die Gebaudegrundflache fur Glashauser (Treibhau-
ser).

Der im Plan eingetragene Bereich 'Okonomie / Infrastruktur / Schulung'
(Bereich C) begrenzt die Gebaude und Verkehrsflache fur samtliche Nut-
zungen im Zusammenhang mit Infrastruktur / Verwaltung / Schulung / La-
ger / An- und Auslieferung / Glashauser (Treibhauser).

Der im Plan eingetragene Bereich 'Zwischenlagerflache Bodenaushub'
dient der langfristigen Zwischenlagerung von Bodenaushub.

Um das siudwestliche Treibhaus kann auf einer Tiefe von 10 m eine Zu-
fahrtsmoglichkeit mit Schotterrasen erstellt werden.

In den im Plan eingetragenen Bereichen 'Hochstammbaume / Zwischenla-
gerflache Bodenaushub' sind hochstdmmige Baume zu pflanzen. Entlang
der norddstlichen Perimetergrenze ist ein lockerer Baumbestand vorzuse-
hen, so dass die Zufahrt zum Treibhaus zwischen den Bdumen an ver-
schiedenen Stellen mdéglich bleibt. In der Arealmitte ist ein dichter Baum-
bestand vorzusehen.

Die Mindesthéhe der Baume bei der Pflanzung betragt 6 m. Die Baumrei-
hen sind mit abwechselnden Baumarten sowie laubabwerfenden wie auch
immergrinen zu gestalten. Die Bdume sind ondulierend ("dynamisch") an-
zuordnen.

Der Bodenaufbau kann im Sinne einer langfristigen Zwischenlagerung von
Bodenaushub aufgebaut werden. Die Zwischenlagerung hat geméss den
kantonalen 'Richtlinien fur Bodenrekultivierungen' zu erfolgen.

Der im Plan eingetragene Bereich 'Versickerung' dient der Versickerung
von Dachwasser. Die Versickerung hat oberflachlich Uber eine Humus-
schicht zu erfolgen. Ein allfalliger Uberlauf in den Langgenbach darf nicht
mehr als 11 I/s betragen. Die Versickerungsanlage darf nur mit frischem
Regenwasser beschickt werden, also nicht aus den Stapelbecken fur das
zu nutzende Regenwasser, sondern aus einem vorgeschalteten Uberlauf,

22.02.0011
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Privater Gestaltungsplan Reech

Vorschriften

Art. 7

1) Bauvorschriften
in Baubereichen

2) grune Bereiche

3) Gestaltung

4) Beleuchtung

Art. 8

1) Verkehrsbauli-
nien

Art. 9

1) Hauptzufahrt Mo-
torfahrzeuge

Bauvorschriften

Far die Gebaude in den einzelnen Bereichen gelten folgende Bauvor-

schriften:
Bereich Okonomie / | Bereich Glash&u-
Infrastruktur / Schu- | ser inkl. Vorplatze
lung

anrechenbare Unterge- 1 0

schosse max.

Vollgeschosse max. 2 1

anrechenbare Dachge- 1 0

schosse max.

Geba&;delange max. 50 m )

(ohne Uberdachung Vorplatz)

Gebéaudehshe @ max. 8m g

Firsthbhe max. 7m

Uberdachung Warenum- 800 m2 )

schlag max.

a) Die Gebaudehohe wird ab 0.K. gewachsenem Boden gemass Planeintrag ge-
messen.

In den grinen Bereichen (Art. 6.3 - 6.5) sind weder Hauptgebaude noch
besondere Gebaude zulassig.

Far die Glashauser sind reflexionsarme Glaser zu verwenden.
In den Treibhausern ist eine kinstliche Beleuchtung der Pflanzen nicht
gestattet.

Im Bereich Okonomie / Infrastruktur / Schulung hat sich eine allfallige Be-
leuchtung auf das notwendige Mass zu beschranken.

Verkehrsbaulinien

Ober- und unterirdische Bauten haben die Verkehrsbaulinien einzuhalten.

Verkehrserschliessung

Die Zufahrten zu den einzelnen Baubereichen sind an den im Plan be-
zeichneten Stellen anzuordnen.

22.02.0011
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Privater Gestaltungsplan Reech Vorschriften

Art. 10

1) Waldabstand

Art. 11

1) Energievorschrif-
ten

2) Notheizsystem

Art. 12

1) Empfindlichkeits-
stufe

2) Minimale
Larmreflexionen

Art. 13

1) Gewasserschutz

Art. 14

1) Wasserversor-
gung

2) Hydranten

Waldabstand

Entlang des sudwestlichen Perimeters gilt ein Waldabstand von 15 m.

Energievorschriften

Die Beheizung samtlicher Gebaude hat mit CO,-neutraler Abwarme des
benachbarten Biomassenkraftwerks zu erfolgen.

Ein allfalliges Notheizsystem muss CO,-neutral sein.

Larm

Dem Gestaltungsplangebiet wird die Larmempfindlichkeitsstufe Il (ES III)
zugeordnet.

Die Fassaden der Glashauser entlang der Autobahn sind so zu gestalten,

dass die Larmreflexionen auf das Wohngebiet von Geroldswil minimal
sind.

Gewasserschutz

Die Reinigung der Glashausdacher mit Putzmitteln ist verboten.

Wasserversorgung / Loschwasser

Die Wasserversorgung erfolgt von der bestehenden Wasserleitung NW
125 mm, welche durch das Areal Richi fuhrt.

Anzahl und Lage der Hydranten ergeben sich durch die einschlagigen Be-
stimmungen und werden im Baubewilligungsverfahren definitiv festgelegt.

22.02.0011
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Privater Gestaltungsplan Reech

Vorschriften

Art. 15

1) Fruchtfolge-
flachen

2) Wiederherstel-
lung Boden-
fruchtbarkeit

3) Grundbuch-
anmerkung

4) Burgschaft

5) Boden-
zwischenlager

6) Richtlinien

7) Baubewilligungs-

verfahren

Boden

Fruchtfolgeflachen missen in der Regel durch Aufwertung von geschadig-
ten Boden, kompensiert werden, sofern

a) sie nach baulichen Veranderungen der Oberbdden (z.B. durch Abtrag),
nicht innerhalb eines Jahres wiederhergestellt und unmittelbar an-
schliessend ackerbaulich genutzt werden kénnen;

b) sie weitergehend als durch Oberbodenabtrag verandert werden (z.B.
durch Abtrag von Unter-boden), so dass Massnahmen zur Wiederher-
stellung der standorttypischen Bodenfruchtbarkeit nach Aufgabe der
Nutzung erforderlich werden;

c) die Gesamtflache aus a) und b) grosser ist als 5'000 m2.

Bei einem Wegfall der bewilligten Nutzungen sind wieder Bdéden mit
standorttypischer Bodenfruchtbarkeit herzustellen.

Die Pflicht zur Wiederherstellung der Béden ist im Grundbuch anzumer-
ken.

Die Wiederherstellung der Boden ist mit einer Birgschaft finanziell sicher-
zustellen:

a) Auf Basis einer vom Kanton anerkannten Kostenschatzung durch den
Gesuchsteller.

b) Oder mit einem Pauschalbetrag von Fr. 10.- pro m2, wenn kein Boden-
material abgefihrt wird, bzw. andernfalls mit einem Pauschalbetrag von
Fr. 20.- pro Quadratmeter.

Ausgehobener Boden ist fur die Wiederherstellung von Béden zu sichern
(Bodenzwischenlager) oder fur eine Erweiterung der zonenkonformen
Nutzungseignung von geschadigten Béden zu verwerten.

Massgebend fur die Projektierung und Ausfuhrung bodenrelevanter Ar-
beiten sind die Richtlinien fir Bodenrekultivierungen des Kantons Zirich,
Mai 2003.

Im Baubewilligungsverfahren ist der Umgang mit Boden aufzuzeigen. Da-
zu bedarf es auch der Zustimmung des Kantons.

22.02.0011
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Privater Gestaltungsplan Reech

Vorschriften

Art. 16

1) Flache

2) Gestaltung

3) Ausfiihrung

Art. 17

1) Maschinen und
Gerate

Art. 18

1) Betriebszeiten

Art. 19

1) Inkrafttreten

Okologischer Ausgleich

Der im Plan dargestellte Bereich '6kologischer Ausgleich' dient der Ansied-
lung einer vielfaltigen Flora und Fauna.

Der Bereich '6kologischer Ausgleich' ist als vielfaltiger Lebensraum mit
standortheimischen Heckenpflanzungen, einer Blumenwiesenansaat, Ma-
gerwiese, Trockenstandorte, Kleinstrukturen wie Lesesteinhaufen etc. zu
gestalten.

Die Ausfuihrung ist in der Bauphase mit der kantonalen Fachstelle Natur-
schutz abzusprechen.

Luft

Neu zu beschaffende Maschinen und Gerate missen dem jeweils aktuel-
len Stand der Technik entsprechen.

Betriebszeiten

Vor Betriebsaufnahme sind die Betriebszeiten vom Gemeinderat Weinin-
gen genehmigen zu lassen.

Inkrafttreten

Der Gestaltungsplan tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung
der kantonalen Genehmigung in Kraft.

* %k Kk %k k

Im beiliegenden Baurechtsvertrag aller Grundeigentimer erméachtigen diese das Entsor-
gungszentrum Richi Weiningen AG - vertreten durch Herrn Jakob Richi - Gewachshauser
und allfallige dazugehérige zonenkonforme Betriebsgebaude mit Sondernutzung zu erstellen
und beizubehalten. Mit diesem Baurechtsvertrag gilt die Zustimmung der Eigentimer zum
vorliegenden Gestaltungsplan als gegeben.

Dietikon, 20. Marz 2009

22.02.0011

Vorschriften _06.doc Seite 6



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

